
Bericht
des

in -er ersten Sitzung -es stebenten or-entliHen Landtages -er IV. Landtags- 
perio-e, am 5. April 1877 gewählten Ausschusses zur Aeberprüfung -es 

Rechenschaftsberichtes -es Landes-Ausschusses:

Entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe, erstattet der Ausschuß zur Ueberprüfung des Re
chenschaftsberichtes des Landes-Ausschusses von Vorarlberg, für den VII. ordentlichen Landtag der IV. 
Landtagsperiode, hiemit dem hohen Landtage folgenden Bericht:

Ad I. A. 1, 2 L 3.
Es wird, nachdem das Vorgehen des Landes-Ausschusses bei den beregten Landtagsbeschlüfsen 

als ein durchaus entsprechendes erscheint, der Antrag gestellt
„Der hohe Landtag wolle diesen Absatz des Rechenschaftsberichtes des Landesaus- 

„schusses zur geneigten Kenntniß nehmen." •
In Betreff der beiden Landtagsbeschlüsse, denen die kaiserliche Sanktion verweigert wurde, 

erlaubt sich der Ausschuß zu bemerken, daß für die Gegenstände dieser beiden Landtagsbeschlüsse zur 
weiteren Vorberathung und Berichterstattung in der gegenwärtigen Landtagssession eigene Ausschüße 
gewählt wurden, welche ihre Anträge bereits gestellt haben, worüber der hohe Landtag Beschluß 
gefaßt hat.

In Bezug der beiden Landtagsbeschlüffe, welche noch nicht zur allerhöchsten Sanktion vorgelegt 
wurden, erlaubt sich das Comitee den Antrag zu stellen: •

„Hoher Landtag wolle beschließen: es sei der Landes-Ausschuß zu beauftragen, diese 
„beiden Beschlüsse zu geeigneter Zeit der allerhöchsten Sanktion zu unterbreiten."

Ad I. B. 1.
Zur Berathung und Antragstellung über diesen Gegenstand wurde ein eigener Ausschuß nie

dergesetzt, über befien Bericht und Anträge der hohe Landtag bereits Beschluß faßte.
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Ad I. B. 2.
Das Komitee kann nicht umhin, den Antrag zu stellen: 

„Der hohe Landtag wolle beschließen: sein Bedauern darüber auszusprechen, daß in 
„der, in diesem Punkte beregten, höchst wichtigen Landesangelegenheit, kein günstiger Ent- 
„scheid zu erzielen gewesen sei."

Ad I. B. 3.
Der Ausschuß ist der Ansicht, daß die Wiederactivirung der Zwangsarbeitsanstalt für Tirol 

und Vorarlberg, für unser Land nur von den woblthätigsten Folgen sein kann, und stellt daher den Antrag: 
„Hoher Landtag wolle den Landes-Ausschuß beauftragen, diese Angelegenheit, behufs 

„Erwirkung einer günstigen Entscheidung stets im Auge zu behalten."

Ad I. B. 4.
Es wird vom Ausschüsse der gewiß berechtigte Wunsch ausgesprochen, daß die im administra

tiven Wege eingeleiteten Verhandlungen, wegen Vergütung der Verpflegung des französischen Corps 
d' Armee, zum Besten des Landes Vorarlberg vom günstigen Erfolge sein möchten, daher der Antrag 
gestellt wird:

„Der hohe Landtag wolle auch in Betreff dieser Angelegenheit den Landes-Ausschuß 
„zur Erwirkung eines entsprechenden Erfolges zur thunlichsten Thätigkeit veranlassen."

Ad I. B. 5.
Die gegebene huldvollste Versicherung Sr. Majestät unseres allergnädigsten Kaisers und Herren, 

die Landes-Jrren-Anstalt mit einem Theile des Reinerträgnisses einer Staatswohlthätigkeits - Lotterie, 
ehethunlichst betheilen zu wollen, bestimmt den Ausschuß, den Antrag zu stellen:

„Der hohe Landtag wolle die regen Gefühle ehrfurchtsvollsten Dankes für diese erfreu- 
„liche und beglückende Versicherung Sr. Majestät dem Kaiser in geeigneter Weise zur aller- 
„höchsten Kenntniß bringen."

Ad I. B. 6. & 7.
Der Ausschuß stellt den Antrag:

„Hoher Landtag wolle seinem Bedauern darüber Ausdruck geben, daß für diese seine 
„Beschlüsse keine günstige Entscheidung zu erlangen war."

Ad I. B. 8.
Das Komitee stellt den Antrag:

„Die Mittheilung Sr. Excellenz des Herrn Statthalters über diese wichtige Angele- 
„genheit, wolle der hohe Landtag dankend zur Kenntniß nehmen."

Ad I. C. 1.
Es wird der Antrag gestellt:

„Hoher Landtag wolle den Landes-Ausschuß beauftragen, diese Angelegenheit bis zu 
„ihrer endlichen Erledigung auch ferner im Auge zu behalten."
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Ad 1. C. 2, 3 & 4.
Nach Einsichtnahme in die über diese Gegenstände vorliegenden Akten, stellt das Comitee 

den Antrag:
„Hoher Landtag wolle die Art der Ausführung dieser Landtagsbeschlüsse billigend 

„zur Kenntniß nehmen."

Ad 1. 6. 5.
Der Ausschuß b't der Ansicht, daß die Verzögerung des Zusammentrittes der internationalen 

technischen Commission in Betreff der Rheinkorrection, nur vom nachtheiligsten Einflüsse auf die endliche 
Austragung dieser, für manche Gemeinden des Landes geradezu eine Lebensfrage bildenden, hochwich
tigen Land'Sangelegenheit sein könne und stellt daher den Antrag:

„Der hohe Landtag wolle sein lebhaftestes Bedauern über die ungebührlich lange 
„Verzögerung des Zusammentrittes der internationalen, technischen Commission in Betreff 

• „der Rheinkorrektion aussprechen, die Aufstellung des pensionirten k. k. Oberingenieurs
„Elmenreich in Bozen aber, als technischen Vertreters bei dieser Commission, an Stelle des 
„verstorbenen früheren Fachmannes zu genehmigen.

Ad I. 0. 6.
Wenn schon die Thätigkeit des Landesausschusses und der löblichen k- k. Behörden in Betreff 

der Jllregulierung vom Ausschüsse lobe tb und dankend erkannt werden muß, so steht sich derselbe nichts 
desto weniger genöthiget zu beantragen:

„Hoher Landtag wolle den Landesausschuß beauftragen, mit aller Kraft auf die Be- 
„feitigung der Hindernisse, welche sich der Einengung des Jllbettes gegenüber Gais am 
„Nenzinger Jllufer, entgegenstellen, hinzuarbeiten, damit die so wichtige Jllregulierung keine 
„weitere Verschleppung und Verhinderung erleide."

Ad I. C. 7, 8, und 9.
Das Comitee stellt den Antrag:

„Diese drei Punkte wolle hoher Landtag zur befriedigenden Kenntniß nehmen und 
„den Landesausschuß anweisen, den weiteren Verlauf der in diesen Absätzen berührten 
„Angelegenheiten, stets im Auge zu behalten.

Ad L 6. 10. 11. 12. und 13.
Nachdem für alle, die Landesirrenanstalt Valduna betreffenden Angelegenheiten, ein eigenes 

Comitee niedergesetzt wurde, so ist in der, unter den obigen Nummern zur Kenntniß des hohen Land
tages gebrachten Angelegenheiten die Antragstellung desselben bereits erfolgt und darüber Beschluß ge
faßt worden.

Ad C. I. 14 -19.
In Betreff dieser Punkte stellt der Ausschuß den Antrag: 

„Der hohe Landtag wolle das Vorgehen des Landesausschusses hinsichtlich derselben 
„billigend genehmigen."

Zum Absätze 16 erlaubt sich der Ausschuß zu bemerken, daß dieser Gegenstand einem eigenen 
Komitee zur Vorberathung und Antragstellung überwiesen wurde, über dessen Bericht der hohe Landtag 

bereits verhandelte.
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Ad II.
Der Ausschuß unterzog den Rechnungsabschluß des Vorarlberger Landesfondes für das So

larjahr 1876 einer genauen Revision, auf Grund deren er den Antrag stellt:
„Hoher Landtag wolle den Rechnungsabschluß des Vorarlberger Landesfondes, nach dem 

„im Rechenschaftsberichte des Landesansschusses aufgeführten und auseinandergesetzten Er- 
„gebnisse genehm halten."

In Betreff des Voranschlages des Vorarlberger Landesfondes pro 1878, erlaubt sich das 
Comitee zu bemerken, daß es denselben in den Rubriken des Erfordernisses sowohl, als der Bedeckung 
Post für Post geprüft habe und auf Grund davon, stellt nun dasselbe den Antrag: 

„Hoher Landtag wolle diesen Voranschlag nach den im Landesausschußberichte 
„angesetzten Ziffern genehmigen."

Ad HI.
Die Grundentlastungsfondsrechnung, wie sie laut des, von der tirolisch ständischen Buchhaltung 

verfaßten Rechnungsabschluffes für das Solarjahr 1876 vorliegt und zwar sowohl: a. für den mit 
Tirol gemeinsamen Grundentlastungsfond, als auch b. für die Gruudentlastungsschuld des Landes Vor
arlberg, erwies sich bei porgenommener Prüfung als vollkommen richtig, daher der Ausschuß den 
Antrag stellt: .

„Der hohe Landtag wolle diese beiden Rechnungsabschlüffe (a. und b.) für das So- 
„larjahr 1876, nach den im Rechenschaftsberichte des Landesausschusses angegebenen Schluß- 
„ansätzen für richtig erklären und genehmigen."

Ad IV.
Der Rechnungsabschluß des Landeskulturfondes für das Solarjahr 1876 wurde nach einge

hender Revision vom Ausschüsse für richtig befunden und das Comitee stellt dem entsprechend 
den Antrag:

„Hoher Landtag wolle dem Rechnungsabschlüsse des Landeskulturfonds für das So- 
„larjahr 1876, nach den im Rechenschaftsberichte des Landesausschusses eingestellten Ziffern, 
„seine Genehmigung ertheilen."

Der Voranschlag des Landeskulturfondes für das Jahr 1878 ergab bei genau vorgenomme
ner Prüfung der einzelnen Erforderniß- und Bedeckungsrubriken die volle Richtigkeit und eingehende 
Begründung, daher der Antrag gestellt wird:

„Der hohe Landtag wolle dem Voranschläge des Landeskulturfondes für das Jahr 
„1878, nach den Ausführungen des Landesausschusses die Genehmigung ertheilen."

Ad V.
Die Krankenverpflegskosten verschiedener Art, wie sie im Rechenschaftsberichte des Landesaus- 

schuffeS angeführt erscheinen, sind durch die entsprechenden Belege gehörig begründet, wovon sich das 
Comitee die volle Ueberzeugung verschaffte, daher beantragt wird:

„Hoher Landtag wolle die Krankenverpflegskosten nach der Spezifikation im Rechen- 
„schastsberichte des Landesausschuffes genehmigen."
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Ad VL
Zur Prüfung der Haushaltsrechnung der Landesirrenanstalt Valduna wurde ein eigener Aus

schuß bestimmt, der Einem hohen Landtage seinen Bericht und die darauf gegründeten Anträge bereits 
erstattet hat.

Die Besetzung der Direktorsstelle in Valduna und ihre ersprießlichen Folgen für den Flor 
der Landesirrenanstalt, bestimmen das Comitee, den Antrag zu stellen:

„Der hohe Landtag wolle die Mittheilungen des Landesausschußberichtes über diesen 
„Gegenstand, zur befriedigenden Kenntniß nehmen "

Ad VII.
Nachdem sich bei genauer Revision, sowohl der Contocorrent der Sparkaffa in Feldkirch, als 

auch die restliche Schuldsumme an Herrn Franz Martin Hämmerle in Dornbirn, als richtig beziffert 
herausstellte, so wird vom Ausschüsse beantragt:

„Hoher Landtag wolle diese beiden Posten, nach den im Rechenschaftsberichte des 
„Landesausschusses eingestellten Ziffern für richtig erklären und gutheißen."

Ad VIII.
Zu den Auseinandersetzungen des Landesausschusses in seinem Rechenschaftsberichte, welche die 

Gemeindeangelegenheiten betreffen, kommt nach den späteren Mittheilungen noch zu bemerken, daß zu 
den, im Landesausschußberichte benannten Gemeinden, für deren Erfordernisse die allerhöchste Sanction 
zu erwirken ist, noch die Gemeinden Raggal mit 395 und Au mit 583 Prozent Umlagen hiezu kommen. 

Die gesammten Mittheilungen des Landesausschusses in der, die Gemeinden betreffenden An
gelegenheiten, beurkunden, daß derselbe diesen wichtigen Factoren der Landeswohlfahrt die regste Auf
merksamkeit entgegenbrachte, daher der Ausschuß beantragt:

„Der hohe Landtag wolle die Ausführungen des Landesausschusses über die Gemeinde- 
„ Angelegenheiten, zustimmend zur Kenntniß nehmen."

Ad IX.
Der Nachweis über die Stiftsplätze und Stipendien wurde vom Comite durchgangen und das; 

selbe stellt in Beziehung auf denselben den Antrag:
„Hoher Landtag wolle das darüber im Rechenschaftsberichte des Landesausschufses 

„Erörterte, zur geneigten Kenntniß nehmen."

Ad X. '
Der Vermögensausweis über die Sängerbundsstiftung wurde vom Ausschüsse richtig befunden 

und dasselbe stellt den Antrag:
„Der hohe Landtag wolle denselben nach den Ziffernansätzen des Rechenschastsberich 

„tes des Landesausschusses genehm halten."
Aus dem ganzen Rechenschaftsberichte des Landesausschusses für den VII. ordentlichen Landtag 

der IV. Landtagsperiode ist zu entnehmen, daß der Landesausschuß bei der Bearbeitung der zahlreichen
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Geschäftsstücke, welche ihm zur Erledigung und Beschlußfassung vorlagen, trotz des sehr vermehrten 
Umfanges seines Thätigkeitskreises, mit dem lobenswerthesten Eifer und gründlicher Geschäftskenntniß, 
sich seiner Obliegenheiten entledigte; daher der Ausschuß den Antrag stellt:

„Der hohe Landtag wolle dem Landesausschusse für Vorarlberg, für seine umsichtige 
„und ersprießliche Geichäftsgebahrung sein volles Lob und seinen Dank aussprechen."

Bregenz, den 17. April 1877.

Peter Juffel,
Obmann.


